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Anhang 7 
 

Antrag auf Gewährung öffentlicher Finanzierungshilf en an die gewerbliche Wirtschaft   
im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung 1 

 
 

1. Allgemeines  

1.1 
    Nicht vom Antragsteller auszufüllen. 

 An   Eingangsstempel (falls auf Begleitschreiben, 
    genügt hier eine Bestätigung der Annahme- 
    stelle) 
     
     
     
    Datum des Eingangs 
    Datum der Bestätigung der  

grundsätzlichen Förderfähigkeit 
    Datum der Bewilligung 
    Projekt-Nr. 
 
� Ihr Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn Sie die folgenden Fragen beantworten. 

 
Rechtsgrundlage ist § 5 Nr. 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ vom 06. Oktober 1969 (BGBl I S. 1861), in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit den 
Regelungen des jeweiligen Koordinierungsrahmens (Teil II-A). Die in Ihrem Bundesland geltenden Rechtsgrund-
lagen entnehmen Sie bitte der Anlage zum Antragsformular. 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen  
 
 

1.2 Antragsteller  

Firma (Name und Anschrift,  ggf. Gemeindekennziffer) 
 
 
 
 
Bundesland  
 

Regierungsbezirk / Kreis 

 
Bearbeiter:  .......................................................................................................................................... 
Telefon/Telefax/ E-Mail-Adresse:
 ................................................................................................................................................................. 
Bankverbindung 
Bank: ..................................................................................BLZ:: ......................................................... 
Kontonummer: ……………………………………………. 
 

                                                 
1 sowie an gemeinnützige außeruniversitäre wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen nach Ziffer 1.5 Teil II-A des GRW-
Koordinierungsrahmens 
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1.3 Rechtsform  

Rechtsform und steuer- bzw. gesellschaftsrechtliche 
Verhältnisse (falls notwendig, bitte erläutern) 

Zuständiges Finanzamt 

Postleitzahl/Ort  

Steuer-Nr. 

 
Ich/wir beantrage(n) 
 

�  die Gewährung eines Investitionszuschusses aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe 
  „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) 

 � als sachkapitalbezogener Zuschuss, 

� als lohnkostenbezogener Zuschuss. 

� die Gewährung von Finanzierungshilfen aus Landesmitteln  

�  gegebenenfalls bitte Ergänzungsformblatt benutzen 
 

 

 
1.4 Zuletzt wurde(n) für die unter Punkt 2.1 angege bene(n) Betriebsstätte(n) öffentliche Finanzie-

rungshilfen bewilligt bzw. beantragt : 
 

Investitionszeitraum 

Datum des Antrags 
sowie Datum und Aktenzeichen 
des Bewilligungs- oder Ableh-

nungsbescheides 

 

Beginn 

Monat Jahr 
...........   ....... 

 Frühere Anträge werden von der Bewilligungsbehörde zur 
Erfolgskontrolle und zur Entscheidung über den vorlie-
genden Antrag herangezogen. 

Beendigung 

Monat Jahr 
...........   ....... 

  

 
 

1.5 Prüfung der Beteiligungsverhältnisse bei kleinen und mittleren Unternehmen 
• Gehört die Betriebsstätte zu einem Unternehmen, das zu 25 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmanteile unmittel-

bar im Besitz eines anderen Unternehmens bzw. einer öffentlichen Stelle oder im gemeinsamen Besitz mehrerer ver-
bundener Unternehmen bzw. öffentlicher Stellen ist? 

• Hält das Unternehmen Anteile von 25 % oder mehr an anderen Unternehmen? 
• Erstellt das Unternehmen eine konsolidierte Bilanz oder ist es im Abschluss eines anderen Unternehmens enthalten? 
 

�     nein  �    ja  �  Geben Sie bitte die einzelnen Beteiligungsverhältnisse 

                         an  (ggf. Anlage beifügen): 
 

  
 
 



  

  

1/ 2009 

 

  

3

 
1.6 Anzahl der beschäftigten Arbeitskräfte im Unternehm en, Jahresumsatz und Jahresbilanzsumme  
 

 
Anzahl der beschäftigten Arbeitskräfte im Unternehmen �    bis 49 
 �    50 bis 249 
 �    über 249  
Jahresumsatz �    unter 10 Mio. € 
 �    10 Mio. € bis 50 Mio. € 
 �    über 50 Mio. € 

Jahresbilanzsumme �    unter 10 Mio. € 
 �    10 Mio. € bis 43 Mio. € 
 �    über 43 Mio. € 
 
 
Nicht vom Antragsteller auszufüllen  

KMU i.S.d. VO EG Nr. 800/2008 der Kommission vom 06. August 2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
(allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) (ABl. EG L 214 vom 9.8.2008) 
 � ja  falls ja:  � kleines Unternehmen 

� mittleres  Unternehmen 
 
 

�

  

nein 

     

 
 

1.7 Angaben zu Rettungs- und Umstrukturierungsbeihi lfen in Vorjahren, 
wirtschaftliche Situation des Unternehmens 2 

 
Befindet sich das Unternehmen derzeit in wirtschaftlichen Schwierigkeiten? 
 

�      nein                                                                           �   ja  �   Bitte erläutern  (ggf. Anlage): 
 
Falls ja, befindet sich die Betriebsstätte, das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe noch in der 
Umstrukturierungsphase? 
 

�     nein                                                                           �   ja  �   Bitte erläutern  (ggf. Anlage): 
 

Wurde für die Betriebsstätte, das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe in den vergangenen zehn Jahren 
eine Rettungs- oder Umstrukturierungsbeihilfe gewährt? 

 

�     nein                                                                           �    ja  �   Bitte erläutern  (ggf. Anlage): 
 

                                                 
2 Leitlinien der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in   
Schwierigkeiten (ABl. EG C 244/2 vom 1. Oktober 2004) 
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2. Angaben zum Investitionsvorhaben 
 
 
2.1 Investitionsort  

 
Postleitzahl 

 

Ort/Ortsteil Straße und Hausnummer 

Gemeindekennziffer Kreis Bundesland 

 

BA-Betriebsnummer der zu fördernden Betriebsstätte  

�    bekannt (Ggf. bei der Bundesagentur für Arbeit, Eschberger Weg 68, 66121 Saarbrücken  erfragen) 
           BA-Betriebsnummer:   
�    nicht bekannt, da es sich um eine neue Betriebsstätte handelt; Hinweis: ist innerhalb von 2 Monaten nach 
Bewilligung nachzumelden 
 

 
Befinden sich weitere Betriebsstätten des Antragstellers in derselben Gemeinde? 
 

�      ja   �   Geben Sie bitte den Wirtschaftszweig und die  
                              Anschrift(en) der Betriebstätte(n) an: 

Wirtschaftszweig: 

�      nein 

Anschrift: 
 

 
 

2.2 Beschreibung und Begründung des unter Punkt 2. beze ichneten Vorhabens  
 
Die vorgesehenen Investitionen sowie die Zukunftsaussichten der Betriebsstätte (z.B. die Absatzperspektive) 
sind in einer Anlage darzustellen, die auch die einzelnen Wirtschaftsgüter ausweist. Dabei ist auf die rechtliche 
und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens (z.B. Beteiligungen, Bezug von Rohstoffen und Vorpro-
dukten, Produktionsziffern, Kapazitätsauslastung, Umsatz) einzugehen. 
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2.3 Wirtschaftszweig der zu fördernden Betriebsstätte 

  Kennzeichnung und Nummer der amtlichen Statistik 

 
 
 
Fertigungsprogramm oder Art der gewerblichen Tätigk eit 

Wenn sich die Fertigung oder die gewerbliche Tätigkeit auf mehrere Wirtschaftszweige oder Industriegruppen bezieht, 
bitte nähere Angaben, z.B. prozentualer Anteil an Produktion und Umsatz (erforderlichenfalls in einer Anlage). 
 
 
 
Angaben zum Absatzgebiet (zu den Abnehmern) für die  in der Betriebsstätte erstellten Produkte und 
Leistungen 
 
Bitte nähere Angaben: z.B. prozentualer Anteil des Absatzes nach Kreisen, Bundesländern und Ausland, erforderlichenfalls 
in einer Anlage. Diese Angaben sind erforderlich, falls der Nachweis des überregionalen Absatzes im Einzelfall erfüllt 
werden muss. Sie sind ggf. in geeigneter Form nachzuweisen. 
 
 
 
 

Nicht vom Antragsteller auszufüllen  

Die zu fördernde Betriebsstätte erfüllt die Merkmale des Primäreffekts: 
• gemäß Positivliste 

�     ja     �    nein 
• gemäß Einzelfallnachweis (vgl. geltenden Koordinierungsrahmen) 

�     ja     �    nein 
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3. Angaben zu den Arbeitsplatzzielen und den Abschr eibungen 
 
 
3.1 Anzahl der vorhandenen Dauerarbeitsplätze vor Antra gstellung  

Dauerarbeitsplätze 
für Frauen                 ( 1 )                für Männer 

Ausbildungsplätze 
( 2 ) 

Summe 
( 1 ) + ( 2 ) 

  
 

  

 
 

3.2 Zahl der Arbeitsplätze nach Abschluss der Investiti on  
 
• Anzahl der geplanten zusätzlichen Dauerarbeitsplätze nach Abschluss der unter Punkt 4 genannten Investi-

tionen: 
 

Dauerarbeitsplätze 
für Frauen                 ( 1 )                für Männer 

Ausbildungsplätze 
( 2 )  

Summe 
( 1 ) + ( 2 ) 

 
 

   

 
 
• Anzahl der geplanten gesicherten Dauerarbeitsplätze nach Abschluss der unter Punkt 4 genannten Investiti-

onen: 
 

Dauerarbeitsplätze 
für Frauen                 ( 1 )                für Männer 

Ausbildungsplätze 
( 2 )  

Summe 
( 1 ) + ( 2 ) 

 
 

   

 
 

Nicht vom Antragsteller auszufüllen  

Zahl der zusätzlichen 

Dauerarbeitsplätze Ausbildungsplätze x 2 Summe 

Zu Investitionsbeginn  

vorhandene Arbeitsplätze 
Erhöhung in % 

     

 
 
3.3 Angaben zu Verlagerungsinvestitionen 
 Werden in einem sachlichen/inhaltlichen und zeitnahen Zusammenhang zu dem in Punkt 2 bezeichneten 

Vorhaben in einer anderen mit dem Unternehmen verbundenen Betriebsstätte Arbeitsplätze abgebaut?  
  

�    nein  �    ja  �  Geben Sie bitte die Anzahl der  
                         Arbeitsplätze und die Anschrift der betreffenden 
                         Betriebsstätte an: 
 

Anzahl der abgebauten bzw. noch abzubauenden Arbeitsplätze:  
 
Anschrift der Betriebsstätte: 
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3.4 Verdiente Abschreibungen in den letzten drei Geschä ftsjahren vor Investitionsbeginn in vollen 

Euro ohne Berücksichtigung von Sonderabschreibungen  
 
 

Jahr Betrag (€)  

   

  

  

 

 

 
 
Nicht vom Antragsteller auszufüllen  

Jahresdurchschnitt der verdienten Abschreibungen in €  

Jahresdurchschnitt des Investitionsvolumens in €  

Jahresdurchschnitt des Investitionsvolumens in % der jah-
resdurchschnittlichen Abschreibungen 
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4. Investitionen 

 
 
4.1 Investitionsvolumen 
 
 Betrag (€) 

Gesamtinvestitionen  

 
1.  Anschaffungskosten immaterielle Wirtschaftsgüter  

2.  Anschaffungs- / Herstellungskosten zum Investitionsvorhaben zählender Wirt-
schaftsgüter des Sachanlagevermögens 

 

 davon:   

 a) Grundstücke  

 b) Investitionen der Ersatzbeschaffung  

 c) Anschaffungs- und Herstellungskosten für  
    Fahrzeuge 

 

 d) Gebrauchte Wirtschaftsgüter  

3.  Anschaffungskosten zu leasender, zu mietender/zu pachtender Wirtschaftsgüter  

4.  Sonstige Kosten  

 Gesamt 1. – 4.  

 
5.  Veräußerungserlöse bei Betriebsverlagerung  

6.  Entschädigungsbeträge bei Betriebsverlagerung  

 
�  Hinweis:  Die Summe der Gesamtinvestitionen muss der Summe der Gesamtfinanzierung entsprechen. 
 
  Wurden Grundstücke oder Bauten von der öffentlichen Hand erworben? 
 

� nein  �  ja 
 
Nicht vom Antragsteller auszufüllen  

Investitionskosten bezüglich neu geschaffener Dauerarbeitsplätze  

Investitionskosten bezüglich gesicherter Dauerarbeitsplätze  

Gesamt  

Förderfähige Kosten  

 
 

4.2 Zeitliche Durchführung des Vorhabens  
 
  Beginn Tag Monat Jahr      Beendigung Tag Monat Jahr  
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4.3 Falls Investitionen in mehreren Jahren durchgeführt  werden (max. 36 Kalendermonate)  

 
Aufteilung der Investitionen 

Jahr Betrag (€) 

  

  

  

  

 
 

5. Lohnkostenbezogene Zuschüsse 
 
Anzahl der neu geschaffenen Dauerarbeitsplätze  

• Anzahl der neu geschaffenen Dauerarbeitsplätze, die eines der Kriterien nach 
Ziffer 2.6.6 Teil II-A des Koordinierungsrahmens erfüllen 

 

• Summe der Lohnkosten und gesetzlichen Sozialabgaben der neu geschaffenen 
Dauerarbeitsplätze für den Zeitraum von 2 Jahren (€) 

 

Förderfähige Lohnkosten insgesamt (€) 
 

 

 
 

6. Finanzierung 
 
Herkunft der Mittel Betrag (€) 

• Eigenmittel  

• Fremdmittel (zu Marktkonditionen; ohne Finanzierungshilfen)  

• öffentliche Finanzierungshilfen (z.B. zinsvergünstigter Kredit, über Bürg-

schaft abgesicherte Kreditsumme, Investitionszulage, Investitionszuschuss) 

 

• Gesamtfinanzierung 
(mit Nachweis der Durchfinanzierung des Vorhabens – ggf. Bestätigung 
der Hausbank beifügen) 

 

 
�  Hinweis:  Die Summe der Gesamtfinanzierung muss der Summe der Gesamtinvestitionen entsprechen. 
 
 
Nicht vom Antragsteller auszufüllen:  
 
Beihilfefreier Eigenbeitrag von mindestens 25 % der Bemessungsgrundlage: 

        �     ja     �    nein 
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7. Öffentliche Finanzierungshilfen 
In der Gesamtfinanzierung (Punkt 6) sind folgende öffentliche Finanzierungshilfen enthalten, die beantragt 
oder bewilligt worden sind oder beantragt werden sollen: 
       Nicht vom 

Antragsteller 
auszufüllen 

                                             
Herkunft der                      bitte an- 

 
Betrag 

Darlehen  
Subventions- 

Mittel                                kreuzen 

                                             � 
(€) (€) Laufzeit 

in Jahren 
davon 

Freijahre 
Zinssatz 

in % 
Effektiver 
Zinssatz 

in % 

wert 
in % 

Mittel der Gemeinschafts- � 
aufgabe 
 

  

• Normalförderung � 

• Sonderprogramm) � 
Bezeichnung: 
 
.................................................... 

 

      

Finanzierungshilfen des Bundes

 � 
 
Bezeichnung: 
 
............................................... 

       

Finanzierungshilfen des Landes 

 � 
 
Bezeichnung: 
 
............................................... 

       

Mittel des ERP- � 
Sondervermögens 
 
Bezeichnung 
 
............................................... 

       

Investitionszulage � 
       

Sonstige öffentliche � 
Finanzierungshilfen 
 
Bezeichnung: 
 
............................................... 

       

  Darle-
henshöhe 

(€) 

Laufzeit 
in 

Jahren 

 Zins- 
zuschuss 

in % 

  

Zinszuschuss       � 
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   Darle-
henshöhe 

(€) 

 Bürg- 
schaft 
in % 

  

Bürgschaft        � 
      

     insgesamt  

1)  Kurzbezeichnung des Sonderprogramms 
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8.  Erklärungen: 

8.1 Ich/Wir erkläre(n), mit dem Investitionsvorhaben nicht vor Antragstellung (Datum des Antragseingangs) und vor Bestätigung der 
grundsätzlichen Förderfähigkeit durch die Bewilligungsbehörde  begonnen zu haben. Unter Beginn des Vorhabens ist grundsätzlich 
der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu verstehen. Mir/uns ist bekannt, dass 
der Grunderwerb (mit Ausnahme des Erwerbs einer stillgelegten oder von Stilllegung bedrohten Betriebsstätte) und bei Baumaß-
nahmen die Planung und Bodenuntersuchung nicht als Beginn des Vorhabens angesehen werden. 

 
8.2 Ich/Wir erkläre(n), dass Abwasser und Abfälle, die bei den unter Punkt 4. genannten Investitionen anfallen, ordnungsgemäß besei-

tigt bzw. entsorgt werden und dass sich die gegebenenfalls entstehenden Luftverunreinigungen in den zulässigen Grenzen halten 
werden. 

 
8.3 Mir/Uns ist von der Bewilligungsbehörde bzw. der von ihr ermächtigten Stelle bekannt gemacht worden, dass folgende in diesem 

Antrag anzugebenden Tatsachen subventionserheblich im Sinne des § 264 des StGB sind und dass Subventionsbetrug nach dieser 
Vorschrift strafbar ist: 
a) Angaben zum Antragsteller (Ziffer 1.2) ggf. Angaben in der vorzulegenden Nutzungs- bzw. Leasingvereinbarung (siehe Erläu-

terungen zu Ziffer 1.2), 
b) Rechtsform und steuer- bzw. gesellschaftsrechtliche Verhältnisse (Ziffer 1.3), 
c) Vorförderungen der Betriebsstätte (Ziffer 1.4) bzw. der erworbenen gebrauchten Wirtschaftsgüter, Angaben zu Rettungs- und 

Umstrukturierungsbeihilfen in Vorjahren (Ziffer 1.7), 
d) Beteiligungsverhältnisse (Ziffer 1.5, Ziffer 8.8), 
e) Angaben zur Anzahl der Beschäftigten, zum Jahresumsatz, zur Jahresbilanzsumme (Ziffer 1.6), 
f)  Investitionsort und weitere Betriebsstätten  

(Ziffer 2.1), 
g) Angaben zum Investitionsvorhaben, soweit sie als Tatsachen bereits heute sicher feststehen (Ziffer 2.2), 
h) Wirtschaftszweig, Fertigungsprogramm oder Art der gewerblichen Tätigkeit (Ziffer 2.3), 
i) Anzahl der vorhandenen Dauerarbeitsplätze bei Investitionsbeginn (Ziffer 3.1), 
j) Angaben zu Verlagerungsinvestitionen 
k) Abschreibungen in den letzten drei Jahren (Ziffer 3.4), 
l) Beginn des Vorhabens (Ziffer 4.2 und Ziffer 8.1), 
m) Angaben zu anderen öffentlichen Finanzierungshilfen (Ziffer 7), 
n) Angaben zum Erwerb von Grundstücken oder Bauten von der öffentlichen Hand sowie zum Kaufpreis. 

 
Mir/Uns ist weiterhin § 4 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl I S 2037) bekannt, wonach insbesondere Scheingeschäf-
te und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Sub-
vention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt 
maßgeblich ist. 

 
8.4 Mir/Uns sind die nach § 3 des Subventionsgesetzes bestehenden Mitteilungsverpflichtungen bekannt, insbesondere werde(n) 

ich/wir jede Abweichung von den vorstehenden Angaben unverzüglich der die Bewilligung/Bescheinigung erteilenden Behörde 
mitteilen, und zwar über die Stelle, bei der der Antrag eingereicht wurde. 

 
8.5 Mir/Uns ist bekannt, dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten von der zuständigen Behörde in der Bundesrepublik Deutschland 

auf Datenträger gespeichert und für Zwecke der Statistik und der Erfolgskontrolle der Wirtschaftsförderung verwendet werden. 
Mir/Uns ist bekannt, dass zur Erhöhung der Transparenz der Fördermaßnahmen der Bund im Einvernehmen mit dem Land bzw. 
das Land Angaben über den Empfänger der Zuwendung, über das Vorhaben und über die Höhe des Zuschusses in geeigneter Form 
veröffentlichen kann. 

 
8.6 Mir/Uns ist bekannt, dass sich an den beantragten Finanzierungshilfen der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) 

beteiligen kann und dass in diesem Falle die VO (EG) 1083/06 des Rates vom 11. Juli 2006 (ABl. EG Nr. L 210 ff vom 31. Juli 
2006) in Verbindung mit der VO (EG) 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 (ABl.  EG Nr. L 
210, S. 1 ff. vom 31. Juli 2006) in Verbindung mit VO (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember 2006 (ABl. EG L 
371/1 vom 27. Dezember 2006) Anwendung findet. 
Nach Art. 72 der VO (EG) 1083/06 vergewissert sich die Kommission, dass die Mitgliedstaaten über Verwaltungs- und Kontroll-
systeme verfügen, die den Artikeln 58 bis 62 entsprechen.  

 
Im Falle einer Beteiligung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) an den be-
antragten Finanzierungshilfen finden folgende Vorschriften des Gemeinschaftsrechts Anwendung: VO (EG) Nr. 1698/2005 vom 
20. September 2005 (ABl. EU vom 21.10.2005); VO (EG) Nr. 1974/2006 vom 15. Dezember 2006 (ABl. vom 23.12. 2006); VO 
(EG) Nr. 1975/2006 vom 7. Dezember 2006 (ABl. EU vom 23.12.2006); VO (EG) Nr. 259/2008 vom 18. März 2008 (ABl. EU 
vom 19.3.2008). 

 
Unbeschadet der von den Mitgliedstaaten durchgeführten Prüfungen können Bedienstete oder bevollmächtigte Vertreter der Kom-
mission vor Ort überprüfen, ob die Verwaltungs- und Kontrollsysteme wirksam funktionieren, wobei sie auch Vorhaben im Rah-
men des operationellen Programms prüfen können. Die Kommission kann einen Mitgliedstaat auffordern, vor Ort das wirksame 
Funktionieren der Systeme und die ordnungsgemäße Durchführung eines oder mehrerer Vorgänge zu prüfen. An solchen Prüfun-
gen können Bedienstete oder bevollmächtigte Vertreter der Kommission teilnehmen. 
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Nach Art. 69 der VO (EG) 1083/06 informieren der jeweilige Mitgliedstaat und die für das operationelle Programm zuständige 
Verwaltungsbehörde über die Vorhaben und die kofinanzierten Programme und sorgen für deren Bekanntmachung. Die Informati-
onen richten sich an die Bürger der Europäischen Union und an die Begünstigten und sollen die Rolle der Gemeinschaft betonen. 
Nach Art. 7 Nr. 2d der VO (EG) Nr. 1828/2006 kann die Verwaltungsbehörde im Rahmen der Informations- und Publizitätsmaß-
nahmen im Verzeichnis der Begünstigten, die Bezeichnung der Vorhaben und des Betrags der für die Vorhaben bereitgestellten öf-
fentlichen Beteiligungen in elektronischer oder anderer Form veröffentlichen. 

 
 
 
Ort/Datum 

 

 Unterschrift/Stempel 

Sofern eine Betriebsaufspaltung, eine Mitunternehmerschaft oder ein Organschaftsverhältnis vorliegt, ist der 
Antrag auch von der anderen Gesellschaft rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 
 

Ort/Datum  Unterschrift/Stempel 

 

8.7 Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Förderdaten, Datenverarbeitung und Auskunfterteilung 

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass zum Zwecke der Transparenz von Fördermaßnahmen der Bund im 
Einvernehmen mit dem jeweiligen Land oder das jeweilige Land den Namen des Empfängers der Zuwendung 
sowie Angaben über das Vorhaben und über die Höhe des Zuschusses in geeigneter Form veröffentlicht. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass alle in diesem Antrag enthaltenen persönlichen und sachlichen Daten bei der für den 
Investitionsort zuständigen Behörde oder sonstigen Annahmestelle (vgl. Punkt 1.1. der Erläuterungen) zum 
Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und statistischen Auswertung auf Datenträgern erfasst 
und verarbeitet werden. Die zuständigen Behörden und die sonstigen Annahmestellen sind berechtigt, diese 
Daten ebenso wie die Entscheidung über diesen Antrag einschl. der Entscheidungsgründe allen an der Finanzie-
rung und der fachlichen Beurteilung dieses Vorhabens beteiligten öffentlichen Stellen in der Bundesrepublik 
Deutschland und, wenn sich an den beantragten Finanzierungshilfen der EFRE beteiligt, den für die Verwal-
tungs- und Kontrollsystem der Strukturfonds zuständigen Dienststellen der EU-Kommission zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Die Einwilligung bezieht sich ausdrücklich auch auf die Erfassung, Speicherung und Verwendung der nach 
Beendigung des Investitionsvorhabens zur Verwendungsnachweiskontrolle erforderlichen persönlichen und 
sachlichen Daten. 
 

Ort/Datum  Unterschrift/Stempel 

 

8.8 Erklärung zum Beteiligungsbesitz bei KMU  

Ich/Wir gehe(n) aufgrund der Kapitalstreuung nach bestem Wissen davon aus, dass die Betriebsstätte zu einem 
Unternehmen gehört, das nicht zu 25 % oder mehr unmittelbar im Besitz eines anderen Unternehmens bzw. 
einer öffentlichen Stelle oder im gemeinsamen Besitz mehrerer verbundener Unternehmen bzw. öffentlicher 
Stellen ist. Mir/Uns ist bekannt, dass maßgeblich für die Beurteilung, ob ein kleines oder mittleres Unternehmen 
vorliegt, der Zeitpunkt der Entscheidung der Behörde über die GRW-Förderung ist. Da sich die Angaben in 
Ziffer 1 auf den heutigen Zeitpunkt beziehen, sichere ich/sichern wir hiermit zu, sämtliche Veränderungen in 
Bezug auf den in den Ziffern 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 abgefragten Sachverhalt unverzüglich der zuständigen Behörde 
schriftlich mitzuteilen, und zwar über die Stelle, bei der der Antrag eingereicht wird. 
 

Ort/Datum  Unterschrift/Stempel 
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Erläuterungen zu den Ziffern  im Antragsformular  
 

1. Auf einem Antragsvordruck kann der Antragsteller die 
Gewährung öffentlicher Finanzierungshilfen nur für ein 
Vorhaben in einer Betriebsstätte beantragen. Bei Investiti-
onsvorhaben, die sich auf mehrere Betriebsstätten erstre-
cken, müssen getrennte Anträge gestellt werden. Dies gilt 
nicht, wenn die Betriebsstätten eines Gewerbebetriebes des 
Steuerpflichtigen innerhalb derselben politischen Gemeinde 
liegen. 
 
Der Antragsteller kann sich vertreten lassen. Nach § 14 
Abs. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes i.V. mit dem 
Rechtsberatungsgesetz sind jedoch Bevollmächtigte und 
Beistände zurückzuweisen, wenn sie geschäftsmäßig frem-
de Rechtsangelegenheiten besorgen, ohne dazu befugt zu 
sein. 
 
Der Antrag ist vor Beginn des Investitionsvorhabens zu 
stellen. Als Datum der Antragstellung gilt der Eingangs-
stempel der antragsannehmenden Stelle (vgl. Ziff. 1.1). 
 
Vor dem Beginn des Investitionsvorhabens ist die schriftli-
che Bestätigung der grundsätzlichen Förderfähigkeit durch 
die Bewilligungsbehörde abzuwarten. 
 
Beginn des Investitionsvorhabens ist grundsätzlich der 
Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Liefe-
rungs- oder Leistungsvertrages. Bei Baumaßnahmen gelten 
Planung, Bodenuntersuchung und Grunderwerb (mit Aus-
nahme des Erwerbs einer stillgelegten oder von Stilllegung 
bedrohten Betriebsstätte) nicht als Beginn des Vorhabens. 
 

1.1 Der Investor kann seinen Antrag nur bei der für den 
Investitionsort zuständigen Behörde oder sonstigen An-
nahmestelle dieses Bundeslandes einreichen. 
 
Die Anträge nehmen entgegen: 
 
In Bayern 
Regierung von Niederbayern, Regierungsplatz 540, 
84028 Landshut 
Regierung der Oberpfalz, Emmeramsplatz 8/9, 
93047 Regensburg 
Regierung von Oberfranken, Ludwigstraße 20, 
95444 Bayreuth 
 
In Berlin 
Investitionsbank Berlin, Bundesallee 210, 10719 Berlin 
 
In Brandenburg 
InvestitionsBank des Landes Brandenburg, 
Postfach 90 02 61, 14438 Potsdam. 
 
In Bremen 
BIG Bremer Investitions-Gesellschaft mbH, Kontorhaus 
am Markt, Langenstraße 2-4, 28195 Bremen 
BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung 
und Stadtentwicklung GmbH, Am Alten Hafen 118, 
27568 Bremerhaven. 

 
In Hessen 
InvestitionsBank Hessen AG (IBH) 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Niederlassung Kassel: Kurfürstenstr. 7, 34117 Kassel  
 
In Mecklenburg-Vorpommern 
Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Hauptsitz 
Schwerin, Werkstraße 213, 19061 Schwerin, Tel.: 0385-
6363-0, Fax: 0385-6363-1212, E-Mail: info@lfi-mv.de. 
 
In Niedersachsen 
Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH, 
Günther-Wagner-Allee 12 – 14, 30177 Hannover,  
Tel.: 30031-0, Email: info@nbank.de. 
 
In Nordrhein-Westfalen 
NRW.Bank, Johanniterstraße 3, 48145 Münster, Tel: 
0251/91741-0,  E-Mail: info-westfalen@nrwbank.de 
 
In Rheinland-Pfalz 
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) 
GmbH, Holzhofstraße 4, 55116 Mainz. 
 
Im Saarland 
Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft, Franz-Josef-
Röder-Straße 17, 66119 Saarbrücken. 
 
In Sachsen 
Sächsische Aufbaubank – Förderbank, Pirnaische 
Straße 9, 01069 Dresden. 
 
In Sachsen-Anhalt 
Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Domplatz 12, 
39104 Magdeburg 
 
In Schleswig-Holstein 
Investitionsbank Schleswig-Holstein, Fleethörn 29-31, 
24103 Kiel, 
  
In Thüringen 
Thüringer Aufbaubank (TAB), Gorkistraße 9, 99084 Erfurt, 
mit ihren Regionalbüros: 
Regionalbüro Suhl, Am Bahnhof 3, 98529 Suhl. 
Regionalbüro Gera, Friedrich-Engels-Str. 7, 07545 Gera. 
Regionalbüro Nordhausen, Hüpedenweg 52, 
99734 Nordhausen. 
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1.2 Im Falle einer Betriebsaufspaltung, einer Mitunternehmer-

schaft oder einer Organschaft ist der Antrag neben dem 
Antragssteller auch von den Beteiligten zu unterzeichnen. 
Im Falle einer  Betriebsaufspaltung oder einer Mitunter-
nehmerschaft ist eine Bescheinigung des Finanzamtes 
vorzulegen. 
 
Bei sonst fehlender Identität zwischen Investor und Nutzer 
wird der Antrag vom Nutzer unter Zugrundelegung eines 
verbindlichen Angebots des Investors auf Abschluss eines 
Nutzungsvertrages gestellt. In diesem Vertrag sind die 
Anschaffungs- und Herstellungskosten des Objekts, die 
Nutzungszeit, das Nutzungsentgelt sowie etwa vereinbarte 
Verlängerungsoptionen anzugeben. 
 
Im Falle von geleasten oder gemieteten Wirtschaftsgütern, 
die beim Leasinggeber bzw. Vermieter aktiviert werden, ist 
der Antrag auf Gewährung des Zuschusses vom Leasing-
nehmer bzw. Mieter unter Zugrundelegung eines verbindli-
chen Angebotes des Leasinggebers bzw. Vermieters auf 
Abschluss eines Leasing- bzw. Mietvertrages zu stellen. In 
Leasing-, Mietkauf- bzw. Mietverträgen sind anzugeben: 
• Der Mietkauf- bzw. Leasingvertrag für bewegliche 

Wirtschaftsgüter muss vorsehen, dass die geförderten 
Wirtschaftsgüter zum Laufzeitende erworben werden. 

• Miet- bzw. Leasingverträge über Grundstücke und 
Gebäude müssen eine Mindestvertragslaufzeit von fünf 
Jahren nach Abschluss des Investitionsvorhabens ha-
ben. Ferner sind Anpassungsklauseln bezüglich der 
Leasingraten aufgrund von Zinsentwicklungen 
und/oder veränderten Verwaltungskosten anzugeben. 

 
1.3 Eine nähere Erläuterung ist insbesondere dann erforderlich, 

wenn sich die Rechtsform (z.B. als Personengesellschaft 
die Gesellschaft bürgerlichen Rechts - GbR -, OHG, KG, 
GmbH & Co. KG, als Kapitalgesellschaft die GmbH, AG, 
KGaA oder als Genossenschaft, Verein oder Einzelfirma) 
nicht schon aus dem Namen der Firma (siehe 1.2) ergibt. 
Bei den steuer- bzw. gesellschaftsrechtlichen Verhältnissen 
ist im Falle einer Betriebsaufspaltung, einer Mitunterneh-
merschaft oder einer Organschaft auf die Verhältnisse 
zwischen der Besitz- und der Betriebsgesellschaft, des 
Mitunternehmers und der Personengesellschaft bzw. des 
Organträgers und der Organgesellschaft näher einzugehen. 
Eine entsprechende Bescheinigung des Finanzamtes ist 
vorzulegen. 

 
1.5/ Maßgeblich ist die Situation im Zeitpunkt der Ent- 
1.6 scheidung der Behörde über die Bewilligung einer GRW-

Förderung; Änderungen sind daher der zuständigen Be-
hörde mitzuteilen (Ziffer 8.8). 

 
Sofern das Unternehmen zu 25% oder mehr des Kapitals 
oder der Stimmanteile im Besitz eines anderen oder mehre-
rer Unternehmen oder Unternehmer steht, ist vom An-
tragsteller anzugeben, ob die beteiligten Unternehmen oder 
Unternehmer öffentliche Beteiligungsgesellschaften, Risi-
kokapitalgesellschaften oder institutionelle Anleger sind. 
Handelt es sich bei den Unternehmen oder Unternehmern 
um öffentliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalge-
sellschaften oder institutionelle Anleger, ist auch an-
zugeben, ob die beteiligten Unternehmen oder Unterneh-
mer einzeln oder aber gemeinsam Kontrolle über das Un-
ternehmen ausüben. 
 
Ist aufgrund der Kapitalstreuung nicht zu ermitteln, wer die 
Anteile hält, ist durch den Antragsteller die unter 8.8 auf-
geführte Erklärung abzugeben. 
 

2.1 Eine Förderung ist nur innerhalb der Fördergebiete 
möglich. Dazu gehören die in dem jeweils gültigen Koor-
dinierungsrahmen nach dem Gesetz über die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ festgelegten Gebiete. Gegebenenfalls sollte die 
genaue jetzige und frühere Bezeichnung des Investitionsor-
tes (z.B. bei Namensänderung infolge von Gebietsrefor-
men) angegeben werden. 

 
2.2 Eine nähere Beschreibung und Begründung des Investiti-

onsvorhabens ist erforderlich, um den Sachverhalt mög-
lichst ohne zeitraubende Rückfragen beurteilen zu können. 
 
Werden in der Anlage der vorgesehenen Investitionen 
gebrauchte Wirtschaftsgüter ausgewiesen, so ist anzugeben, 
ob die Investitionen im Rahmen des Erwerbs einer stillge-
legten oder von Stilllegung bedrohten Betriebsstätte erfol-
gen, oder ob es sich bei dem erwerbenden Unternehmen um 
ein Unternehmen in der Gründungsphase handelt. Grün-
dungsphase eines Unternehmens ist ein Zeitraum von 60 
Monaten seit Beginn der Gründungsinvestition. Als neu ge-
gründet gelten Unternehmen, die erstmalig einen Gewerbe-
betrieb anmelden und nicht im Mehrheitsbesitz eines oder 
mehrerer selbständiger Unternehmer oder Unternehmen 
stehen. Weiterhin ist anzugeben, ob die gebrauchten Wirt-
schaftsgüter von verbundenen oder sonst wirtschaftlich, 
rechtlich oder personell verflochtenen Unternehmen zu 
Marktbedingungen angeschafft werden sollen, oder ob die 
gebrauchten Wirtschaftsgüter bereits früher mit öffentli-
chen Hilfen gefördert wurden.  
 
Wird ein Grundstück erworben oder eingebracht, so ist 
anzugeben, ob es sich um ein für das beantragte Investiti-
onsvorhaben notwendiges Grundstück handelt. Der Markt-
wert des Grundstücks ist nachzuweisen. 

 
2.3 Die Nummer des Wirtschaftszweiges nach der amtlichen 

Statistik ergibt sich aus der Klassifikation der Wirtschafts-
zweige in der jeweils gültigen Ausgabe des Statistischen 
Bundesamtes Wiesbaden. 
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3.1 Hier sind anzugeben: 
• In jedem Falle die bisher schon vorhandenen und be-

setzten Dauerarbeitsplätze, ggf. anteilig ihrer gegenüber 
einem Vollzeitarbeitsplatz regelmäßigen Besetzung, in 
der oder den Betriebsstätte(n), in der oder in denen das 
zu fördernde Investitionsvorhaben durchgeführt wird, 
darunter 
• Arbeitsplätze für Vollzeitbeschäftigte und BA-

Studenten sowie Ausbildungsplätze vollständig, 
• Arbeitsplätze für Teilzeit- und Saisonarbeitskräfte 

zeitanteilig im Verhältnis der jährlichen Arbeits-
stunden zu der Anzahl der Arbeitsstunden eines 
Vollzeitarbeitsplatzes, 

• Arbeitsplätze für Arbeitskräfte mit Altersteilzeitre-
duzierung zeitanteilig ihrer Besetzung im Rahmen 
der Arbeitsphase, 

• Arbeitsplätze für Leiharbeitnehmer zeitanteilig ih-
rer durchschnittlichen Besetzung in den letzten 12 
Monaten vor Antragsstellung, solange die Arbeits-
kraft im Antrag stellenden Unternehmen eingesetzt 
wird und die Leiharbeitnehmer über ein sozialver-
sicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis mit 
dem verleihenden Unternehmen verfügen. 

• Hat der Antragsteller mehrere Betriebsstätten desselben 
Gewerbebetriebes in derselben Gemeinde, so ist für alle 
diese Betriebsstätten die Zahl der bisher schon vorhan-
denen und besetzten Dauerarbeitsplätze anzugeben und 
dann die Zahl der in allen diesen Betriebsstätten nach 
Abschluss des zu fördernden Investitionsvorhabens 
vorhandenen und besetzten bzw. zu besetzenden Dau-
erarbeitsplätze gegenüberzustellen. 

• Bei Mehrschichtbetrieben ist die Zahl der Dauerar-
beitsplätze grundsätzlich mit der Zahl der entsprechen-
den Arbeitskräfte gleichzusetzen. 

 
3.2 „Dauerarbeitsplätze“ müssen nicht nur physisch geschaffen, 

sondern auch tatsächlich besetzt bzw. auf dem Arbeits-
markt angeboten werden. 

3.3 Investitionen, die in einem sachlichen/inhaltlichen und 
zeitnahen Zusammenhang zu einem wesentlichen Arbeits-
platzabbau in einer anderen mit dem Unternehmen verbun-
denen Betriebsstätte in einem Fördergebiet mit niedrigerer 
Förderintensität führen, können nur im Einvernehmen der 
betroffenen Bundesländer gefördert werden. Ein wesentli-
cher Arbeitsplatzabbau liegt vor, wenn mindestens die 
Hälfte der neu geschaffenen Arbeitsplätze in der anderen 
Betriebsstätte entfällt. Gelingt die Herstellung des Einver-
nehmens über die Investitionsförderung nicht, kann maxi-
mal der im Fördergebiet der anderen Betriebsstätte zulässi-
ge Fördersatz gewährt werden, mindestens in Höhe der in 
C-Fördergebieten geltenden Förderhöchstsätze. 

Erlöse, die aus der Veräußerung der bisherigen Betriebs-
stätte erzielt werden oder erzielbar wären und eventuelle 
Entschädigungsbeträge sind von den förderfähigen Investi-
tionskosten abzuziehen. 
 

4.1 Die Angaben zum Investitionsvolumen stellen eine 
notwendige Konkretisierung des Investitionsvorhabens dar 
und ergänzen insoweit Ziffer 2 (Beschreibung des Investi-
tionsvorhabens). Die Beträge sind in Euro auszuweisen. 
Gegebenenfalls sind hier die Plandaten einzusetzen. Un-
vorhergesehene Investitionskostenerhöhungen können 
unter bestimmten Voraussetzungen nachträglich geltend 

gemacht werden; sie sind in jedem Fall unverzüglich nach 
Bekanntwerden der antragsannehmenden Stelle bekannt 
zu geben. Zur Ermittlung der förderfähigen Kosten des 
Investitionsvorhabens sind ggf. sämtliche Einzelpositionen 
betragsmäßig auszuweisen. 
 

• Immaterielle Wirtschaftsgüter sind: Patente, Be-
triebslizenzen oder patentierte technische Kennt-
nisse sowie nicht patentierte technische Kenntnis-
se. 

 
• Die Angabe der Anschaffungs-/Herstellungs-

kosten der zum Investitionsvorhaben zählenden 
Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens erfolgt 
an dieser Stelle ohne Einbeziehung der Anschaf-
fungs-/Herstellungskosten etwaiger immaterieller 
und zu leasender Wirtschaftsgüter. 

• Gegebenenfalls sind an dieser Stelle die vom An-
tragsteller einberechneten Kosten des Grund-
stückserwerbs auszuweisen. 

• Investitionen, die der Ersatzbeschaffung dienen, 
gehören nicht zu den förderfähigen Kosten. Eine 
Ersatzbeschaffung liegt nicht vor, wenn das neu 
angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgut we-
gen seiner technischen Überlegenheit oder ratio-
nelleren Arbeitsweise für den Betrieb eine wesent-
lich andere Bedeutung hat als das ausgeschiedene 
Wirtschaftsgut. 

• Von den förderfähigen Kosten sind Fahrzeuge 
ausgenommen, die im Straßenverkehr zugelassen 
sind und primär dem Transport dienen (beispiels-
weise Pkw, Kombifahrzeuge, Lkw, Omnibusse, 
aber auch Luftfahrzeuge, Schiffe und Schienen-
fahrzeuge). 

• Es sind nicht nur die tatsächlichen Veräuße-
rungserlöse anzugeben, sondern auch diejenigen 
Veräußerungserlöse, die erzielbar wären (s. 3.3). 

• Entschädigungsbeträge können beispielsweise 
nach Baugesetzbuch oder aus restitutionsrechtli-
chen Gründen entstehen. Bei der Ausweisung sind 
alle im Zusammenhang mit der Betriebsverlage-
rung erhaltenen Entschädigungsbeträge an-
zugeben. Hat der Investor zum Zeitpunkt der An-
tragstellung noch keine Entschädigung erhalten, so 
hat er die voraussichtlichen Entschä-
digungsansprüche im Zusammenhang mit der Be-
triebsverlagerung aufzuführen (s  3.3). 

 
4.2 Investitionszuschüsse werden grundsätzlich nur für ein 

Investitionsvorhaben gewährt, das innerhalb von 36 
Monaten durchgeführt wird. 

 
7. Hier sind in jedem Fall sämtliche öffentliche Finanzie-

rungshilfen für das Investitionsvorhaben anzugeben. 
Soweit die öffentlichen Finanzierungshilfen noch nicht 
beantragt oder bekannt sind oder der Subventionswert 
noch nicht feststeht, müssen die entsprechenden Ände-
rungen nachträglich gemeldet werden. 
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Anlage zum Antrag       
auf Gewährung einer Zuwendung 
zur einzelbetrieblichen Investitionsförderung  
aus dem Zukunftsprogramm Wirtschaft 
 

Projektträger: __________________________________________ 

Projekt:  __________________________________________ 
 
 
1.  Indikatoren zur Bestimmung der Projektwirkungen  in Bezug auf die 
 Zielsetzung und die Umweltauswirkungen des Zukunft sprogramms 
 Wirtschaft und der EFRE-Förderung nach dem operati onellen 
 Programm EFRE Schleswig-Holstein 2007-2013 
 
 Indikator  erwartete 

Wirkung des 
Projektes nach 
Durchführung 
des Vorhabens 
am:                 

erwartete 
Wirkung des 
Projektes zum 
Stand 
31.12.2015 

 
Angaben für 
alle Projekte 
notwendig 

Umweltverträglichkeit 
(Bitte eine Variante festlegen) 

  

umweltpositiv   
umweltneutral   
umweltnegativ   

 

Begründung:     

Angaben für 
alle Projekte 
notwendig 

Gleichbehandlung  
(Bitte eine Variante festlegen) 

  

gleichstellungspositiv   
gleichstellungsneutral   
gleichstellungsnegativ   

 

Begründung:     

 

 
Fläche 
(Hinweis: Sofern es sich nicht um ein Bauvorhaben handelt, ist eine 0 einzutragen.) 
Größe der im Rahmen des Projekts beanspruchten Siedlungs- u. 

Verkehrsfläche 

 

m² 

davon versiegelte Fläche m² 

davon wiedergenutzte Fläche m² 

davon altlastensanierte Fläche m² 
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Größe der Fläche auf der Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen 
worden sind 

 
m² 

Anzahl der Ausgleichsmaßnahmen  
Handelt es sich um eine Förderung zur Umsetzung von 
Umweltinnovationen? (Luft-, Wasserqualität, menschliche 
Gesundheit, Reduzierung/Einsparung des Einsatzes von 
Primärenergie) 

ja  
 

nein  

 
Erläuterung: 
 
 
 

 

 

Vereinbarkeit mit dem nationalen und EU-Umweltrecht  
 
       Ist für die Durchführung des Projektes eine Zulassung (z.B. B-Plan, bau-, 

immissionsschutz-, abfall- oder wasserrechtliche Genehmigung, 
Planfeststellungsverfahren) erforderlich? 

 
 ja  nein 

Ist die Zulassung bereits erteilt worden? 
 ja   nein 

Zuständige Behörde:________________________ 

_________________________________________ 

Genehmigung vom: _________________________ 

aus welchen Gründen? 
 

Wenn nein,  
wann ist voraussichtlich damit zu rechnen? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 
______________________ 

______________________ 

______________________ 

 
Nur ausfüllen, wenn das Projekt einer Genehmigung b edarf:  
 

Soll das Projekt im Rahmen einer Maßnahme gefördert werden, die aufgrund ihrer 
Raumrelevanz potentiell Auswirkungen auf Gebiete des europäischen ökologischen 
Netzes „Natura 2000“ (FFH- und/oder Vogelschutzgebiete) haben kann? 

 ja   nein 
 
Wenn ja, ist eine mögliche Beeinträchtigung dieser Gebiete durch das Projekt geprüft 
worden? 

 ja   nein 
 
Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

 
 
 
Wenn nein, bitte Begründung angeben: 
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     Bezeichnung der unteren Naturschutzbehörde: ____________________________ 
     ______________________________________________________________________ 
 
     Bescheid vom: _________________      
 

 
Ist für die Durchführung des Projektes eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder landesrechtlichen 
Vorschriften vorgeschrieben? 

 ja   nein 
 
Wenn ja, ist sie bereits durchgeführt worden? 

 ja   nein 
 
Wenn sie bereits durchgeführt worden ist, mit welchem Ergebnis? 
 
 
Bezeichnung der zuständigen Behörde:  
 
Entscheid vom: 
 
Wenn nein, wann wird sie durchgeführt? 
 
 
 

 

 
 
2. Erklärungen 
 

Der Projektträger ist für das zur Förderung beantragte Projekt 

vorsteuerabzugsberechtigt. 

 
 Ja  Nein (Bitte Nachweis beifügen)  

 
 
 
 
 
_____________,_____________  __________________________________ 
Ort   Datum   rechtsverbindliche Unterschrift(en) 


